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 SATZUNG  
  Mitglied im Landessportbund und 
  Im Hessischen Schwimm-Verband 
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§ 1 Name und Sitz 
1.1. Der Verein führt den Namen Aqua Sports Eschborn e.V. 

1.2. Der Verein ist im Vereinsregister des Amtsgerichts Frankfurt eingetragen. 

1.3. Der Verein hat seinen Sitz in Eschborn und ist Mitglied im Landessportbund Hessen e.V. 
und seinen zuständigen Verbänden. 

1.4. Das GeschäŌsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr. 

 

§ 2 Zweck und Gemeinnützigkeit des Vereins 
2.1. Der Verein verfolgt ausschließlich und unmiƩelbar gemeinnüt-

zige Zwecke im Sinne des AbschniƩs "SteuerbegünsƟgte Zwe-
cke" der Abgabenordnung. Das Ziel und der Zweck des Vereins 
ist die Förderung des Schwimmsports. 

2.2. Der Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere durch die 
Förderung schwimm-sportlicher Übungen und Leistungen, so-
wie die Durchführung von schwimm-sportlichen Veranstaltun-
gen und den Einsatz von sachgemäß vorgebildeten Übungslei-
tern1. 

2.3. Der Verein ist selbstlos täƟg. Er verfolgt nicht in erster Linie ei-
genwirtschaŌliche Zwecke. MiƩel des Vereins dürfen nur für 
satzungsmäßige Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder er-
halten keine Zuwendungen aus den MiƩeln des Vereins. 

2.4. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zwecke der Kör-
perschaŌ des Vereins fremd sind, oder durch unverhältnismä-
ßig hohe Vergütungen begünsƟgt werden. Die Mitglieder des 
Vereins erhalten keine Gewinnanteile und in ihrer EigenschaŌ 
als Mitglieder auch keine sonsƟgen Zuwendungen aus MiƩeln 
des Vereins. Sie erhalten bei ihrem Ausscheiden oder der Auf-
lösung des Vereins keine Entschädigung für ihre MitgliedschaŌ. 

2.5. Bei Wegfall des bisherigen gemeinnützigen Zwecks fällt das 
Vermögen des Vereins an die Stadt Eschborn (Förderung des 
Schwimmsports), die es unmiƩelbar und ausschließlich für ge-
meinnützige Zwecke zu verwenden hat. 

2.6. Der Verein ist poliƟsch und konfessionell neutral. 

 

§ 3 Vergütungen für Vereinstä gkeiten 
3.1. Die Vereins- und Organämter werden grundsätzlich ehrenamt-

lich ausgeübt. 

3.2. Bei Bedarf können Vereins- und Organämter im Rahmen der 
haushaltsrechtlichen Möglichkeiten entgeltlich auf der Grund-
lage eines Dienstvertrages, eines befristeten oder unbefriste-
ten Arbeitsverhältnisses oder gegen Zahlung einer Aufwands-
entschädigung nach § 3 Nr. 26a EStG ausgeübt werden. 

3.3. Die Entscheidung über entgeltliche VereinstäƟgkeiten nach 
§ 3 Ziff.2 triŏ der Vorstand. 

3.4. Im Übrigen haben sowohl die Vereinsmitglieder als auch die 
Vorstandsmitglieder des Vereins einen Aufwendungsersatzan-
spruch nach § 670 BGB für solche Aufwendungen, die ihnen 
durch die TäƟgkeit für den Verein entstanden sind. Hierzu ge-
hören insbesondere Porto, Telefon-, Seminar-, Fahrt- und Rei-
sekosten sowie Büromaterial und sonsƟge Auslagen. 

3.5. Der Anspruch auf Aufwendungsersatz kann nur innerhalb einer 
Frist von 6 Monaten nach seiner Entstehung geltend gemacht 
werden. Alle Abrechnungen eines GeschäŌsjahres müssen bis 
zum 31. Januar des Folgejahres vorgelegt werden. ErstaƩungen 

 
1 Der besseren Lesbarkeit halber werden in dieser Satzung nur die 

männlichen Formen verwendet, es sind jedoch ausdrücklich jeweils 
alle Geschlechter gemeint. 

werden nur gewährt, wenn die Aufwendungen mit Belegen 
und Aufstellungen, die prüffähig sein müssen, nachgewiesen 
werden. 

3.6. Den ehrenamtlichen Mitgliedern des Vorstandes kann im Rah-
men der gesetzlichen Möglichkeiten eine angemessene Vergü-
tung gezahlt werden, die Entscheidung hierüber triŏ die Mit-
gliederversammlung. 

 

§ 4 Aufgaben 
Zu den vorrangigen Aufgaben des Vereins gehören insbesondere: 

4.1. Durchführung von sportlichen Veranstaltungen, Ausbildung 
von Mitgliedern zur Teilnahme hieran, dies in Zusammenarbeit 
mit dem Landessportbund und dessen Sportverbänden und Or-
ganisaƟonen; 

4.2. Pflege und Ausbau des Kinder- und Jugend- sowie Breiten- und 
Leistungssports; 

4.3. Durchführung von sportlichen Veranstaltungen für Mitglieder 
und Interessenten zur Förderung des Leistungs- und Breiten-
sports. 

 

§ 5 Mitgliedscha  
5.1. Mitglied des Vereins kann jede natürliche Person werden. Über 

den schriŌlichen Aufnahmeantrag entscheidet der Vorstand 
gemäß § 26 BGB. Ein Aufnahmeanspruch besteht nicht. Die Ab-
lehnung des Aufnahmeantrags kann dem Antragsteller ohne 
Angabe von Gründen schriŌlich mitgeteilt werden. Jugendliche 
unter 18 Jahren bedürfen der ZusƟmmung der/des gesetzli-
chen Vertreter/s, der/die mit dem minderjährigen Mitglied für 
die Entrichtung des Mitgliedbeitrages dem Verein gegenüber 
gesamtschuldnerisch haŌet. Mit Zahlung des ersten Jahresbei-
trages und der Aufnahmegebühr wird die MitgliedschaŌ 
rechtskräŌig. 

5.2. Mitglieder des Vereins sind:  

• Erwachsene 

• Jugendliche (von 14 bis 17 Jahre), 

• Kinder (unter 14 Jahre),  

• Ehrenmitglieder (keine Altersbegrenzung) 

• Passive Mitglieder (keine Altersbegrenzung) 

5.3. Die Mitglieder sind verpflichtet, die Vereinssatzung anzuerken-
nen, die Zwecke des Vereins zu fördern und zu unterstützen, 
die festgesetzten Mitgliedsbeiträge und Umlagen rechtzeiƟg zu 
entrichten, die Anordnungen des Vorstands und die Beschlüsse 
der Mitgliederversammlung zu respekƟeren sowie die weite-
ren sportrechtlichen Vorgaben nach den jeweils geltenden Ver-
bandsrichtlinien bei sportlichen AkƟvitäten zu beachten. Jedes 
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Mitglied ist verpflichtet, dem Verein mindestens ein Jahr anzu-
gehören. 

5.4. Die MitgliedschaŌ endet mit dem AustriƩ, Ausschluss aus dem 
Verein, Tod des Mitglieds oder Auflösung des Vereins. Alle An-
sprüche aus dem MitgliedschaŌsverhältnis, unbeschadet der 
Ansprüche des Vereins auf rückständige Beitragsforderungen, 
erlöschen mit dem AustriƩ, Ausschluss, Tod oder Auflösung. 
Eine Rückgewährung von Beiträgen, Sacheinlagen oder Spen-
den ist ausgeschlossen. 

5.5. Der freiwillige AustriƩ muss dem Vorstand gegenüber schriŌ-
lich erklärt werden. Die Kündigung muss dem Vorstand bis 
30. September eines Jahres zugehen. Sie ist nur unter Einhal-
tung dieser Kündigungsfrist zum Ende eines Kalenderjahres 
(31. Dezember) möglich. Die MitgliedschaŌ ist nicht übertrag-
bar. Über vorzeiƟges Ausscheiden beschließt der Vorstand. 

5.6. Die Aufnahme in den Verein ist davon abhängig, dass sich das 
Mitglied für die Dauer seiner MitgliedschaŌ verpflichtet am 
SEPA-LastschriŌ-Verfahren für die Mitgliedsbeiträge teilzuneh-
men. Das hat das Mitglied in der EintriƩserklärung rechtsver-
bindlich zu erklären. Laufende Änderungen der Bankverbin-
dung sind dem Verein mitzuteilen. Mitglieder, die nicht am 
Bankeinzugsverfahren teilnehmen, zahlen einen höheren Mit-
gliedsbeitrag, erhöht um die dem Verein damit verbundenen 
Aufwendungen zum Einzug des Beitrages. Dieser Betrag wird 
vom Vorstand festgelegt. Der Vorstand kann die Aufnahme von 
Mitgliedern ablehnen, die nicht am Bankeinzugsverfahren teil-
nehmen. 

 

§ 6 Ehrenmitgliedscha  
6.1. Zu Ehrenmitgliedern mit allen Rechten, aber ohne Pflichten, 

können Mitglieder aufgrund langjähriger Verdienste oder au-
ßergewöhnlicher Leistungen auf Vorschlag des Vorstands durch 
die Mitgliederversammlung ernannt werden. 

 

§ 7 Passive Mitgliedscha  
7.1. Passives Mitglied des Vereins kann jede natürliche Person wer-

den. AkƟve Mitglieder können auf Wunsch passive Mitglieder 
werden. Über den schriŌlichen Aufnahmeantrag einer Neuauf-
nahme zur passiven MitgliedschaŌ im Verein entscheidet der 
Vorstand gemäß § 26 BGB. Ein Aufnahmeanspruch besteht 
nicht. Die Ablehnung des Aufnahmeantrags kann dem Antrag-
steller ohne Angabe von Gründen schriŌlich mitgeteilt werden. 
Jugendliche unter 18 Jahren bedürfen der ZusƟmmung der/des 
gesetzlichen Vertreter/s. Es besteht keine Altersbegrenzung bei 
einer passiven MitgliedschaŌ. Mit Zahlung des ersten Beitrages 
wird die MitgliedschaŌ rechtskräŌig. 

7.2. Die Aufnahme in den Verein ist davon abhängig, dass sich das 
Mitglied für die Dauer seiner MitgliedschaŌ verpflichtet am 
SEPA-LastschriŌ-Verfahren für die Mitgliedsbeiträge teilzuneh-
men. Das hat das Mitglied in der EintriƩserklärung rechtsver-
bindlich zu erklären. Laufende Änderungen der Bankverbin-
dung sind dem Verein mitzuteilen. Mitglieder, die nicht am 
Bankeinzugsverfahren teilnehmen, zahlen einen höheren Mit-
gliedsbeitrag, erhöht um die dem Verein damit verbundenen 
Aufwendungen zum Einzug des Beitrages. Dieser Betrag wird 
vom Vorstand festgelegt. Der Vorstand kann die Aufnahme von 
Mitgliedern ablehnen, die nicht am Bankeinzugsverfahren teil-
nehmen. 
Der Mitgliedsbeitrag für die passive MitgliedschaŌ beträgt 
mindestens 20,00 Euro pro Jahr. Es obliegt dem Mitglied, die-
sen Beitrag freiwillig zu erhöhen. 

7.3. Passive Mitglieder nehmen nicht akƟv innerhalb des Vereins 
teil, fördern und unterstützen jedoch die Ziele und auch den 
Zweck des Vereins in geeigneter Weise. Die passiven Mitglieder 
sind verpflichtet die Vereinssatzung anzuerkennen. 

7.4. Kampfrichter und Personen, die mit besonderen Aufgaben 
durch den Vorstand beauŌragt werden, können als passive Mit-
glieder auf Beschluss des Vorstandes aufgenommen werden. 
Ein Aufnahmeanspruch besteht nicht. Die Ablehnung des Auf-
nahmeantrages kann dem Antragsteller ohne Angabe von 
Gründen schriŌlich mitgeteilt werden. Jugendliche unter 18 
Jahren bedürfen der ZusƟmmung der/des gesetzlichen Vertre-
ter/s. Kampfrichter und Personen, die mit besonderen Aufga-
ben durch den Vorstand beauŌragt werden, nehmen akƟv in-
nerhalb des Vereins teil. Sie sind verpflichtet die Vereinssat-
zung anzuerkennen, die Zwecke des Vereins zu fördern und zu 
unterstützen, die festgesetzten Mitgliedsbeiträge und Umlagen 
rechtzeiƟg zu entrichten, die Anordnungen des Vorstands und 
die Beschlüsse der Mitgliederversammlung zu respekƟeren so-
wie die weiteren sportrechtlichen Vorgaben nach den jeweils 
geltenden Verbandsrichtlinien bei sportlichen AkƟvitäten zu 
beachten. 

7.5. Passive Mitglieder besitzen das Rede- und Antragsrecht auf 
Versammlungen, jedoch kein SƟmm- oder Wahlrecht. 

7.6. Der AustriƩ eines passiven Mitgliedes kann jederzeit mit sofor-
Ɵger Wirkung schriŌlich oder per E-Mail durch Kündigung beim 
Vorstand erklärt werden. Die MitgliedschaŌ ist nicht übertrag-
bar. 

 

§ 8 Ausschluss vom Verein 
8.1. Das Ausschlussverfahren kann vom Vorstand oder aufgrund ei-

nes von mindestens 10 % der sƟmmberechƟgten Mitglieder, 
mindestens jedoch von fünfzehn sƟmmberechƟgten Mitglie-
dern, gestellten Antrags eingeleitet werden. Hat der Verein 
nicht mehr als dreißig sƟmmberechƟgte Mitglieder, ist der An-
trag von mindestens der HälŌe aller sƟmmberechƟgten Mit-
glieder zu stellen. 

8.2. Der Ausschluss aus dem Verein und die Streichung von der Mit-
gliederliste erfolgt:  

• wenn das Mitglied trotz zweimaliger Mahnung an die zu-
letzt bekannte Adresse länger als drei Monate mit seiner fäl-
ligen Beitragszahlung in Verzug ist, ohne dass eine soziale 
Notlage nachgewiesen wird;  

• bei grobem Verstoß gegen die Satzung oder Verbandsricht-
linien,  

• wegen massiv unsportlichen oder unkameradschaŌlichen 
Verhaltens,  

• wegen unehrenhaŌen Verhaltens innerhalb oder außerhalb 
des Vereinslebens, wenn hierdurch die Interessen und das 
Ansehen des Vereins in der Öffentlichkeit oder vereinsintern 
schwerwiegend beeinträchƟgt wird. 

8.3. Über einen Ausschluss entscheidet der Vorstand mit Zweidrit-
telmehrheit der anwesenden Vorstandsmitglieder, nachdem 
dem betroffenen Mitglied rechtliches Gehör gewährt worden 
ist. Gegen den Ausschließungsbeschluss kann das Mitglied mit 
einer Frist von einem Monat nach Zugang die Mitgliederver-
sammlung anrufen. Ein Ausschließungsantrag kann von jedem 
Mitglied gestellt werden. Bei Widerspruch des auszuschließen-
den Mitglieds entscheidet die Mitgliederversammlung endgül-
Ɵg über den Ausschluss. Während des Ausschließungsverfah-
rens ruhen sämtliche Rechte des auszuschließenden Mitglieds. 
Bei Beendigung der MitgliedschaŌ besteht kein Anspruch auf 
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einen Teil am Vereinsvermögen oder einer Beitragsrückerstat-
tung. 

 

§ 9 Beiträge 
9.1. Die Mitglieder zahlen Mitgliedsbeiträge, Gebühren und Umla-

gen, deren Höhe die Mitgliederversammlung mit einfacher 
Mehrheit der anwesenden Mitglieder beschließt. Es gilt die 
Beitrags- und Gebührenordnung in ihrer jeweiligen Fassung. 

9.2. Gebühren können erhoben werden für die Finanzierung beson-
derer Angebote des Vereins, die über die allgemeinen mitglied-
schaŌlichen Leistungen des Vereins hinausgehen.  

9.3. Mitgliedsbeiträge, Gebühren und Umlagen werden im SEPA-
Basis-LastschriŌverfahren eingezogen. Das Mitglied hat sich 
hierzu bei EintriƩ in den Verein zu verpflichten, ein SEPA-Last-
schriŌmandat zu erteilen sowie für eine ausreichende Deckung 
des bezogenen Kontos zu sorgen. Wir ziehen den Mitgliedsbei-
trag unter Angabe unserer Gläubiger-ID Nr. 
DE71ZZZ00000490965 und der Mandatsreferenz (interne Ver-
eins-Mitgliedsnummer) jährlich zum 1. März ein. Fällt dieser 
nicht auf einen Bankarbeitstag, erfolgt der Einzug am unmiƩel-
bar darauffolgenden Bankarbeitstag. Barzahlungen oder Über-
weisungen sind nur in Ausnahmefällen zulässig, über die der 
Vorstand entscheidet. 

9.4. Die Aufnahme Minderjähriger bedarf der ZusƟmmung der ge-
setzlichen Vertreter, die mit dem minderjährigen Mitglied für 
die Entrichtung des Mitgliedsbeitrages dem Verein gegenüber-
gesamtschuldnerisch haŌen. 

9.5. Das Mitglied hat für eine pünktliche Entrichtung des Beitrages, 
der Gebühren und Umlagen Sorge zu tragen. Mitgliedsbei-
träge, Gebühren und Umlagen sind an den Verein zur Zahlung 
spätestens am 1.3. eines laufenden Jahres fällig und müssen bis 
zu diesem Zeitpunkt auf dem Konto des Vereins eingegangen 
sein. Ist der Beitrag zu diesem Zeitpunkt bei dem Verein nicht 
eingegangen, befindet sich das Mitglied mit seiner Zahlungs-
verpflichtung in Verzug. Der ausstehende Beitrag wird dann 
gem. § 288 BGB Abs. 1 verzinst. Weist das Konto eines Mit-
glieds zum Zeitpunkt der Abbuchung des Beitrages/ der Gebüh-
ren/ der Umlage keine Deckung auf, so haŌet das Mitglied dem 
Verein gegenüber für sämtliche dem Verein mit der Beitrags-
einziehung sowie durch eventuelle RücklastschriŌen entste-
hende Kosten. Dies gilt auch für den Fall, dass ein bezogenes 
Konto erloschen ist und das Mitglied dies dem Verein nicht mit-
geteilt hat. Der Verein kann durch den Vorstand weiter ein 
Strafgeld bis zu 50,00 EUR je Einzelfall verhängen. 

9.6. Der Vorstand ist ermächƟgt, Beiträge auf Antrag zu stunden, zu 
ermäßigen oder zu erlassen. Ein Rechtsanspruch auf Ratenzah-
lung und / oder Stundung der Beitragsschuld besteht nicht. 

 

§ 10 Rechte der Mitglieder 
10.1. Mitglieder können ab dem 16. Lebensjahr wählen und ab dem 

18. Lebensjahr gewählt werden. 

10.2. Mitglieder, die das 16. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, 
haben kein SƟmm- und Wahlrecht. Eine Vertretung durch ihre 
Eltern oder sorgeberechƟgte Personen bei AbsƟmmungen und 
Wahlen sind nicht staƩhaŌ. Mitgliedern, die das 16. Lebensjahr 
noch nicht vollendet haben, stehen das Rede- und Anwesen-
heitsrecht in den Mitgliederversammlungen sowie das Recht 
auf Teilhabe an den Leistungen des Vereins, insbesondere der 
Nutzung seiner Einrichtungen, zu. 

10.3. Alle Mitglieder haben das Recht, dem Vorstand und zur Mitglie-
derversammlung Anträge zu unterbreiten. 

10.4. Anträge zu Satzungsänderungen müssen dem Vorstand sechs 
Wochen vor der Mitgliederversammlung eingereicht werden. 

10.5. Alle Mitglieder sind berechƟgt, an den Veranstaltungen des 
Vereins teilzunehmen und die ÜbungsstäƩen unter Beachtung 
der Platz-, Hallen- bzw. Hausordnung sowie sonsƟger Ordnun-
gen zu benützen. Sie wählen den Vorstand. Eine Übertragung 
des SƟmmrechts ist ausgeschlossen. 

 

§ 11 Organe des Vereins 
11.1. Organe des Vereins sind: 

1. der Vorstand,  

2. die Mitgliederversammlung.  

11.2. Die Mitgliederversammlung kann die Bildung weiterer Vereins-
organe oder Gremien beschließen. 

 

§ 12 Vorstand 
Der Vorstand besteht aus folgenden Personen:  

• dem/der Vorsitzenden 

• dem/der Kassierer 

• dem/der SchriŌführer 

12.1. Die Amtsinhaber müssen Vereinsmitglied sein. Der Vorstand 
kann sich eine GeschäŌsordnung und einen Aufgabenvertei-
lungsplan geben. 

12.2. Vorstand im Sinne des § 26 BGB sind der Vorsitzende/die Vor-
sitzende, der Kassierer/die Kassiererin und der SchriŌfüh-
rer/die SchriŌführerin. Es gilt das Vieraugenprinzip. Jeweils 
zwei Vorstandsmitglieder sind gemeinsam zur Vertretung des 
Vereins berechƟgt. 

12.3. Die Mitgliederversammlung wählt mit einfacher Mehrheit den 
Vorstand. Zu Vorstandsmitgliedern können nur Mitglieder des 
Vereins gewählt werden, die das 18. Lebensjahr vollendet ha-
ben. 

12.4. Die Mitgliederversammlung kann weitere Mitglieder in den 
Vorstand berufen, die jedoch nicht zum gesetzlichen Vorstand 
im Sinne von § 26 BGB gehören. 

12.5. Der Vorstand führt die laufenden GeschäŌe des Vereins und er-
ledigt alle Verwaltungsaufgaben sowie alle die Aufgaben, die 
nicht durch Satzung oder Gesetz einem anderen Vereinsorgan 
zugewiesen sind. Er hat insbesondere folgende Aufgaben: 

• die Ausführung der Beschlüsse der Mitgliederversammlung 
und die GeschäŌsführung des Vereins nach der Vereinssat-
zung,  

• die Vorbereitung und Einberufung der Mitgliederversamm-
lung, die Leitung der Mitgliederversammlung durch den 
Vorsitzenden oder einen Stellvertreter,  

• die Festsetzung der Höhe und Fälligkeit von Beiträgen, Ge-
bühren und Umlagen,  

• die Entscheidung über die Einrichtung einer haupt- oder ne-
benamtlich besetzten GeschäŌsstelle und die Entscheidung 
über die Bestellung eines GeschäŌsführers. 

12.6. Die Mitglieder des Vorstandes werden für 2 Jahre gewählt und 
bleiben so lange im Amt, bis ein neuer Vorstand von der Mit-
gliederversammlung gewählt wird.  

12.7. Scheidet ein Mitglied des Vorstandes in der laufenden Wahlpe-
riode aus dem Amt, so kann sich der Vorstand aus dem Kreise 
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der Vereinsmitglieder selbst durch Zuwahl ergänzen. Das hin-
zugewählte Vorstandsmitglied hat die gleichen Rechte und 
Pflichten wie alle anderen Vorstandsmitglieder. 

12.8. Die Beschlussfassung des Vorstandes erfolgt in Vorstandssit-
zungen mit einfacher Mehrheit, bei SƟmmengleichheit ent-
scheidet derjenige, der die Vorstandssitzung leitet. Zu den Vor-
standssitzungen lädt der Vorsitzende und im Verhinderungs-
falle sein Vertreter nach Bedarf ein.  

12.9. Im Einzelfall kann der Vorsitzende anordnen, dass die Be-
schlussfassung über einzelne Gegenstände im Umlaufverfah-
ren per E-Mail erfolgt. Es gelten, soweit nachfolgend nichts an-
deres besƟmmt wird, die BesƟmmungen dieser Satzung. Der 
Vorsitzende legt die Frist zur ZusƟmmung zu einer Beschluss-
vorlage im Einzelfall fest. Die Frist muss mindestens drei Tage 
ab Zugang der E-Mail-Vorlage sein. Die E-Mail-Vorlage gilt dem 
Vorstandsmitglied als zugegangen, wenn dem Absender der E-
Mail die VersendebestäƟgung vorliegt. Für den Nichtzugang ist 
der E-Mail- Empfänger beweispflichƟg. Widerspricht ein Vor-
standsmitglied der Beschlussfassung über E-Mail innerhalb der 
vom Vorsitzenden gesetzten Frist, muss der Vorsitzende zu ei-
ner Vorstandssitzung einladen.  

12.10. Der Vorstand kann besondere Vertreter gem. § 30 BGB bestel-
len und abberufen sowie deren Wirkungskreis besƟmmen. 

12.11. Der Vorstand kann mit Beschluss mit einfacher Mehrheit Vor-
standsmitglieder und ehrenamtlich für den Verein nach dieser 
Satzung täƟge Personen ihres Amtes entheben, wenn eine Ver-
letzung von Amtspflichten der Tatbestand der Unfähigkeit zur 
ordnungsgemäßen Amtsausübung vorliegt. Dem Betroffenen 
ist vor der Entscheidung rechtliches Gehör zu gewähren. Gegen 
eine ordnungsgemäße Entscheidung des Vorstandes über die 
Amtsenthebung steht dem Betroffenen kein RechtsmiƩel zu. 

12.12. Der Vorstand ist ermächƟgt, Satzungsänderungen durchzufüh-
ren, die vom zuständigen Amtsgericht als Voraussetzung zur 
Eintragung oder vom Finanzamt zur Erlangung bzw. dem Erhalt 
der Gemeinnützigkeit gefordert werden. Es darf sich um keine 
Beschlüsse handeln, die den Zweck oder die Aufgaben dieser 
Satzung ändern. Die Änderungen dürfen ausschließlich den ge-
forderten Bedingungen dieser Ämter entsprechen. Der Be-
schluss muss einsƟmmig herbeigeführt und die Änderungen 
müssen der nächsten Mitgliederversammlung zur Kenntnis ge-
geben werden. 

 

§ 13 Mitgliederversammlung 
13.1. Die Mitgliederversammlung ist zuständig für alle Aufgaben, so-

weit diese nicht dem Vorstand obliegen. Sie ist ausschließlich 
zuständig für folgende Angelegenheiten: 

• Entgegennahme des Jahresberichts des Vorstandes;  

• Entlastung des Vorstandes;  

• Wahl der Mitglieder des Vorstandes und der Kassenprüfer;  

• Ernennung von Ehrenmitgliedern;  

• Änderung der Satzung (sofern Änderung Vorstandswahlen 
betreffen, werden sie vor den Wahlen durchgeführt);  

• Erlass von Ordnungen; 

• Beschlussfassung über Anträge der Mitglieder; 

• Auflösung des Vereins. 

13.2. Die ordentliche Mitgliederversammlung als Jahreshauptver-
sammlung soll im ersten Halbjahr eines jeden Jahres staƪin-
den. 

13.3. Eine außerordentliche Mitgliederversammlung – für deren Be-
rufung und Durchführung die gleichen BesƟmmungen gelten 
wie für die ordentliche Mitgliederversammlung – ist einzube-
rufen, wenn der Vorstand die Einberufung aus wichƟgem 
Grund beschließt oder ein DriƩel der Mitglieder schriŌlich dies 
unter Angabe der Gründe vom Vorstand verlangt. 

13.4. Die Mitgliederversammlung ist vom Vorstand unter Einhaltung 
einer Frist von zwei Wochen und unter MiƩeilung der Tages-
ordnung schriŌlich einzuberufen. 

13.5. Die KommunikaƟon im Verein kann in Texƞorm (auch miƩels 
elektronischer Medien) erfolgen. MiƩeilungen jeglicher Art 
gelten als zugegangen, wenn sie an die dem Verein bekannt ge-
gebene AnschriŌ oder E-Mail-AnschriŌ gerichtet sind. Die Mit-
teilung von Adressänderungen / Änderungen von E-Mail-Ad-
ressen ist eine Bringschuld des Mitglieds. 

13.6. Jedes Mitglied kann bis spätestens eine Woche vor Beginn der 
Mitgliederversammlung schriŌlich die Ergänzung der Tagesord-
nung verlangen. Fristgemäß gestellte Anträge sind nachträglich 
auf die Tagesordnung zu nehmen. Die Anträge müssen den Mit-
gliedern nicht vor der Mitgliederversammlung bekannt gege-
ben werden. Das gilt nicht für Satzungsänderungen oder An-
träge zur Auflösung des Vereins. Nach Ablauf der Frist gestellte 
Anträge können nur zur Entscheidung in der Mitgliederver-
sammlung zugelassen werden durch Entscheidung der Mitglie-
derversammlung mit einer Mehrheit von 2/3 der anwesenden 
SƟmmberechƟgten. AntragsberechƟgt ist jedes sƟmmberech-
Ɵgte Mitglied. 

13.7. Zu Beginn einer Mitgliederversammlung sind ein Versamm-
lungsleiter und ein Protokollführer von der Mitgliederver-
sammlung zu besƟmmen. Der Versammlungsleiter übt in der 
Mitgliederversammlung das Hausrecht aus. Sofern in dieser 
Satzung nichts anderes besƟmmt ist, besƟmmt der Versamm-
lungsleiter alleine den Gang der Verhandlungen in der Mitglie-
derversammlung. Seine Entscheidungen sind unanfechtbar.  

13.8. Die Art der AbsƟmmung besƟmmt der Versammlungsleiter, so-
weit in dieser Satzung nicht eine Art der AbsƟmmung zwingend 
besƟmmt ist. Bei Wahlen kann die Mitgliederversammlung ge-
heime Wahl beschließen. Der Vorstand nach § 26 BGB muss 
einzeln, der Rest des Vorstands kann per Blockwahl gewählt 
werden. SƟmmenthaltungen gelten als nicht abgegebene SƟm-
men und werden nicht gezählt. 

13.9. Die Mitgliederversammlung ist ungeachtet der Anzahl der er-
schienenen Mitglieder beschlussfähig. SƟmmberechƟgt sind 
alle Mitglieder, die am Tag der Mitgliederversammlung das 
16. Lebensjahr vollendet haben. Jedes Mitglied hat eine 
SƟmme. SƟmmrechtsübertragungen sind nicht möglich. Be-
schlüsse werden mit der einfachen Mehrheit der abgegebenen 
SƟmmen gefasst. Bei SƟmmengleichheit entscheidet die 
SƟmme des Versammlungsleiters. Für Satzungsänderungen ist 
eine ¾ Mehrheit der abgegebenen gülƟgen SƟmmen, für die 
Änderung des Vereinszwecks und die Auflösung des Vereins 
eine Änderung von 4/5 der abgegebenen gülƟgen SƟmmen er-
forderlich. Die AbsƟmmung muss schriŌlich erfolgen, wenn 1/3 
der erschienenen Mitglieder dies beantragt. 

13.10. Das Versammlungsprotokoll ist vom Versammlungsleiter und 
dem Protokollführer zu unterschreiben. Es muss enthalten: 

• Ort und Zeit der Versammlung;  

• Name des Versammlungsleiters und des Protokollführers;  

• Zahl der erschienenen Mitglieder;  

• Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung und der 
Beschlussfähigkeit;  
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• die Tagesordnung;  

• die gestellten Anträge, das AbsƟmmungsergebnis mit der 
Feststellung, ob zugesƟmmt oder nicht zugesƟmmt wurde;  

• die Art der AbsƟmmung;  

• Satzungs- und Zweckänderungsanträge in vollem Wortlaut;  

• Beschlüsse in vollem Wortlaut.  

 

§ 14 Kassenprüfer 
14.1. Die Mitgliederversammlung wählt zwei Kassenprüfer für die 

Dauer von zwei Jahren. 

14.2. Sie dürfen nicht Mitglieder des Vorstands sein. 

14.3. Sie haben das Recht, die Vereinskasse und die Buchführung je-
derzeit zu überprüfen. 

14.4. Über die Prüfung der gesamten Buch- und Kassenführung ha-
ben sie der Mitgliederversammlung Bericht zu erstaƩen. Das 
Prüfungsrecht erstreckt sich nur auf die buchhalterische Rich-
Ɵgkeit, nicht auf die Zweckmäßigkeit der Vorgänge. 

14.5. Sie können nur einmal wiedergewählt werden. 

 

§ 15 Datenschutz, Persönlichkeitsrechte 
15.1. Der Verein verarbeitet personenbezogene Daten seiner Mit-

glieder (InformaƟonen, die sich auf eine idenƟfizierte oder 
idenƟfizierbare natürliche Person beziehen) in automaƟsierter 
Form. Hierbei handelt es sich unter anderem um folgende Mit-
gliederdaten: Name und AnschriŌ, Bankverbindung, Telefon-
nummern (Festnetz und Mobil) sowie E-Mail-Adresse, Geburts-
datum, Geschlecht (ggf. weitere Daten). 

15.2. Die in 15.1. genannten Daten sind Pflichtdaten; eine Person 
kann nur Vereinsmitglied sein, wenn sie dem Verein diese Da-
ten zwecks rechtmäßiger Verarbeitung zur Verfügung stellt. 

15.3. Verantwortlich für die Datenverarbeitung ist die Kassiererin, zu 
deren Aufgabe auch die Mitgliederverwaltung gehört.  
(E-Mail: mail@aqua-sports-eschborn.de). 

15.4. Die personenbezogenen Daten der Mitglieder werden aus-
schließlich zur Erfüllung der in dieser Satzung genannten Zwe-
cke und Aufgaben des Vereins verarbeitet, insbesondere zur 
Mitgliederverwaltung, Förderung des Sports sowie zu Zwecken 
der Öffentlichkeitsarbeit des Vereins. E-Mail-Adressen der Mit-
glieder werden zu KommunikaƟons- bzw. InformaƟonszwecken 
(Trainingsausfall, Treffpunkte bei Veranstaltungen usw.) aus-
schließlich vereinsintern verwendet. Rechtsgrundlage hierfür 
ist Art. 6 Abs. 1 b) Datenschutz- Grundverordnung (DS-GVO). 

15.5. Als Mitglied des Landessportbundes Hessen e.V. übermiƩelt 
der Verein folgende personenbezogene Daten dorthin: Name 
und Kontaktdaten des Vereinsvorstandes.  

15.6. Als Mitglied folgender Hessischer Fachverbände übermiƩelt 
der Verein folgende personenbezogene Daten seiner Mitglie-
der dorthin: 

a. DSV: Name, Adresse, Geb.-datum, Geschlecht, NaƟonalität 

b. HSV: Anzahl der Personen im Jahrgang 

Die ÜbermiƩlung dieser Daten ist erforderlich, damit der Ver-
ein und die jeweiligen Mitglieder am Sportbetrieb, den der je-
weilige Verband veranstaltet, teilnehmen können, insbeson-
dere zur Erlangung von Lizenzen. 

15.7. Im Zusammenhang mit seinen satzungsgemäßen Veranstaltun-
gen (z.B. SportweƩkämpfe, Mitgliederversammlungen) veröf-
fentlicht der Verein personenbezogene Daten und Fotos seiner 
Mitglieder auf seiner Homepage und übermiƩelt solche Daten 

und Fotos an Print- und Telemedien sowie elektronische Me-
dien. Die Veröffentlichung / ÜbermiƩlung der Daten umfasst 
hierbei höchstens Name (soweit möglich in abgekürzter Form), 
Vereinszugehörigkeit, FunkƟon und Aufgabe im Verein sowie – 
falls erforderlich oder zwangsläufig mit einer WeƩkampŌeil-
nahme verbunden – Altersklasse oder Teamjahrgang.  

15.8. Auf seiner Homepage berichtet der Verein auch über Jubiläen, 
Ehrungen (z.B. wegen langjähriger MitgliedschaŌ und Arbeit 
im Verein) sowie Geburtstage seiner Mitglieder und besondere 
Ereignisse des Vereins. Hierbei werden Fotos von Mitgliedern 
und höchstens folgende personenbezogene Mitgliederdaten 
veröffentlicht: Name, Vereins- sowie Abteilungszugehörigkeit 
und deren Dauer, aktuelle und frühere FunkƟonen im Verein 
und – soweit erforderlich – Alter, Geburtsjahrgang oder Ge-
burtstag. 

15.9. Berichte der Homepage über Jubiläen, Ehrungen usw. nebst Fo-
tos darf der Verein – unter Meldung von Name, aktuelle und 
frühere FunkƟonen im Verein, Vereins- sowie Abteilungszuge-
hörigkeit und deren Dauer – auch an andere Print- und Tele-
medien sowie elektronische Medien übermiƩeln. 

15.10. Im Hinblick auf Jubiläen, Ehrungen und Geburtstage kann das 
einzelne Mitglied jederzeit gegenüber dem Vorstand der Veröf-
fentlichung/ÜbermiƩlung von Fotos sowie seiner personenbe-
zogenen Daten allgemein oder für einzelne Ereignisse wider-
sprechen. Wird der Widerspruch bis 4 Wochen vor dem Ereig-
nis ausgeübt, unterbleibt die Veröffentlichung/ÜbermiƩlung. 
Bei späterem Widerspruch enƞernt der Verein Daten und Fotos 
des widersprechenden Mitglieds von seiner Homepage und 
verzichtet auf künŌige Veröffentlichungen/ÜbermiƩlungen in 
diesem Bereich.  

15.11. Mitgliederlisten werden als Datei an Vorstandsmitglieder, sons-
Ɵge FunkƟonäre und Mitglieder herausgegeben, soweit deren 
FunkƟon oder besondere Aufgabenstellung im Verein die 
Kenntnisnahme erfordern. Macht ein Mitglied glaubhaŌ, dass 
es die Mitgliederliste zur Wahrnehmung seiner satzungsgemä-
ßen Rechte (z.B. Minderheitenrechte, Teilnahmerechte) benö-
Ɵgt, wird ihm eine Datei der notwendigen Daten gegen die 
schriŌliche Versicherung ausgehändigt, dass Namen, Adressen 
und sonsƟge Daten nicht zu anderen Zwecken Verwendung fin-
den und die erhaltenen Daten, sobald deren Zweck erfüllt ist, 
zurückgegeben, vernichtet oder gelöscht werden. 

15.12. Die Mitgliederdaten werden spätestens 1 Jahr nach Beendi-
gung der MitgliedschaŌ gelöscht, soweit sie für die Mitglieder-
verwaltung nicht mehr benöƟgt werden und keine gesetzli-
chen, vertraglichen oder satzungsmäßigen Auĩewahrungsfris-
ten dem entgegenstehen. 

15.13. Mitglieder haben im Rahmen der geltenden gesetzlichen Best-
immungen das Recht auf AuskunŌ über ihre gespeicherten  

• personenbezogenen Daten (Art. 15 DSGVO)  

• BerichƟgung (Art. 16 DSGVO)  

• Löschung (Art. 17 DSGVO) 

• Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18 DSGVO)  

• Widerspruch gegen die Verarbeitung (Art. 21 DSGVO) 

• Datenübertragbarkeit (Art. 20 DSGVO). 

Diese Rechte können schriŌlich oder per E-Mail bei den in 15.3. 
genannten Verantwortlichen geltend gemacht werden. 

15.14. Soweit Einwilligungen der Mitglieder zur Verwendung ihrer Da-
ten erforderlich sind, können diese mündlich, schriŌlich oder 
per E-Mail erteilt werden. Der Verein ist beweispflichƟg dafür, 
dass eine Einwilligung erteilt wurde. Die Mitglieder können 
eine bereits erteilte Einwilligung jederzeit widerrufen. Der 
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Widerruf kann mündlich, schriŌlich oder per E-Mail an die in 
15.3. genannten Verantwortlichen gesandt werden. Die Recht-
mäßigkeit der bis zum Widerruf erfolgten Datenverarbeitung 
bleibt vom Widerruf unberührt. 

15.15. Den Mitgliedern steht das Recht zur Beschwerde über die Da-
tenverarbeitung des Vereins bei der zuständigen Aufsichtsbe-
hörde zu. Zuständige Aufsichtsbehörde ist im Bundesland Hes-
sen der Hessische DatenschutzbeauŌragte mit Sitz in Wiesba-
den. 

 

§ 16 Protokollierung 
16.1. Der Verlauf der Mitgliederversammlung sowie Sitzungen des 

Vorstandes sind zu protokollieren. 

16.2. Das Protokoll der Mitgliederversammlung und die Protokolle 
der Vorstandssitzungen sind vom jeweiligen Versammlungs- / 
Sitzungsleiter und dem SchriŌführer zu unterzeichnen. 

16.3. Die Protokolle hat der Vorstand aufzubewahren. 

 

§ 17 Auflösung des Vereins 
17.1. Die Auflösung des Vereins kann nur in einer Mitgliederver-

sammlung mit der in dieser Satzung geregelten SƟmmenmehr-
heit beschlossen werden. Sofern die Mitgliederversammlung 
nichts anderes beschließt, sind die Mitglieder des Vorstandes 
gemeinsam vertretungsberechƟgte Liquidatoren. Dies gilt 
auch, wenn der Verein aus einem anderen Grund aufgelöst 
wird oder seine Rechtsfähigkeit verliert. 

17.2. Bei Auflösung oder AuĬebung des Vereins oder bei Wegfall 
steuerbegünsƟgter Zwecke fällt das Vermögen des Vereins an 
die Stadt Eschborn, die es unmiƩelbar und ausschließlich zur 
Förderung des Schwimmsports zu verwenden hat.  

17.3. Im Falle einer Fusion mit einem anderen Verein fällt das Ver-
mögen nach Vereinsauflösung an den neu entstehenden steu-
erbegünsƟgten Fusionsverein bzw. den aufnehmenden steuer-
begünsƟgten Verein, der es unmiƩelbar und ausschließlich zur 
Förderung des Schwimmsports zu verwenden hat. 

 

§ 18 Inkra treten 
18.1. Die Satzung wurde bei der Mitgliederversammlung am 

20. März 2023 in Eschborn beschlossen  

und ist ab dem 03. Mai 2023 gülƟg. 

 

 

Eschborn, den 03.05.2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


